
KEV und Ökostrom: zwei Wege, ein Ziel
Gemäss Energiegesetz bezahlen künftig sämtliche Schweizer 
Stromkunden die so genannte KEV (Kostendeckende Einspeise-
vergütung). Diese obligatorische Abgabe wird von Swissgrid –
der Nationalen Netzgesellschaft – verwaltet. Die Gelder werden
zur Förderung erneuerbarer Energien in der Schweiz eingesetzt.

Das eine tun und das andere nicht lassen
Mit dem Instrument KEV soll erreicht werden, dass sich der Anteil 
der erneuerbaren Energien in einigen Jahren auf 9 % erhöht. 
Vielen Kundinnen und Kunden ist dies zu wenig – und geschieht 
zu langsam. Sie bestimmen schon heute, wie viel Ökostrom sie kaufen:
einen frei wählbaren Teil ihres Stromverbrauchs oder gleich eine 
Vollversorgung. Verglichen mit dem staatlich geförderten Strom aus
erneuerbaren Energiequellen erfüllen die naturemade star-zertifizier-
ten Ökostromprodukte von 1to1 energy strengere ökologische 
Auflagen:
• Obligatorische Ökobilanz für jedes Energiesystem.
• Lokale und regionale Nachhaltigkeitskriterien, die in Zusammen-

arbeit mit Umweltorganisationen und Fachverbänden definiert 
werden.

• 1 Rappen pro gekaufte Kilowattstunde Ökostrom aus Wasser-
kraftwerken fliesst in einen Ökofonds. Damit werden z.B. 
Renaturierungen von Bachläufen finanziert. 

• Durch den Verkauf von naturemade star-zertifiziertem 1to1 energy 
Ökostrom wird die Energieproduktion aus Sonne und Wind gefördert.

Nahe am Puls der Energie
Als Ökostromkundin oder -kunde der EWG können Sie die Anlagen
besichtigen, in denen Ihr Strom hergestellt wird. Darüber hinaus
erhalten Sie mit der Kundenzeitschrift «star news» und online aktuelle
Informationen zu spannenden Ökostrom-Projekten. Und zu guter
Letzt wird Ihr Engagement mit einem Zertifikat ausgezeichnet.
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